
   

 

Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz (Personalrecht) 

Vorlage des Regierungsrats vom 25. Juni 2024 Änderungsantrag des Regierungsrats vom 10. September 2024 

 Der Erlass GDB 141.11 (Personalverordnung [PV] vom 29. Januar 1998) 
(Stand 1. Januar 2025) wird wie folgt geändert: 

Art.  27 
Treueprämien 

 

1 Bei ununterbrochenem Dienstverhältnis wird nach zehn und jeweils fünf weiteren 
Dienstjahren bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters eine Treueprämie aus-
gerichtet. 

 

2 Die Berechnung der Dienstjahre erfolgt unabhängig vom Beschäftigungsgrad. Lehr-
verhältnisse, Praktika und unbezahlter Urlaub von mehr als einem Monat werden 
nicht mitgezählt. 

 

3 Die Treueprämie wird aufgrund des durchschnittlichen Pensums der letzten fünf 
Jahre berechnet. Sie besteht aus einem Viertel des Monatslohns, mindestens aber 
Fr. 1 500.– bei einem Vollpensum, oder aus fünf bezahlten Urlaubstagen. Nach 20, 
30 und 40 Dienstjahren besteht sie aus der Hälfte des Monatslohns, mindestens aber 
Fr. 3 000.– bei einem Vollpensum, oder aus zehn bezahlten Urlaubstagen. 

 

4 Die Anstellungsbehörde kann die Treueprämie Angestellten, deren Leistungen oder 
Verhalten nur teilweise genügen, ganz oder teilweise verweigern. 

 

5 Lehrpersonen wird die Treueprämie ausbezahlt. Die Treueprämie in Form von be-
zahltem Urlaub verfällt nach fünf Jahren. 

5 Lehrpersonen wird die Treueprämie ausbezahlt. Die Treueprämie in Form von be-
zahltem Urlaub verfällt nach fünf Jahren. 

 6 Lehrpersonen wird die Treueprämie ausbezahlt. 

 
Begründung: 
 
Für die bessere Verständlichkeit wird der ursprüngliche Abs.5 auf zwei Absätze verteilt, da der Verfall der Treueprämien in Form von bezahltem Urlaub alle Angestell-
ten mit Ausnahme der Lehrpersonen betrifft, der Zwang des Bezugs der Treueprämie in Form von Geld jedoch nur die Lehrpersonen. 

http://gdb.ow.ch/data/141.11/de

